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„Niemand ist der Wind günstig gesinnt 

der nicht weiss wohin er segeln will!“ 

Die Zielvorstellungen der Gemeinde 

sind mit den geplanten Gross-

projekten wie Autobahn, AlpTransit, 

A509, Hochwasserschutz, Rhone-

korrektion und den daraus resul-

tierenden Veränderungen in Einklang 

zu bringen. Dies verlangt nach Kor-

rekturen der bisherigen Nutzungs-

zuteilung. Damit Natur und Land-

schaft, Nutzung und Infrastruktur op-

timal abgestimmt werden können. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Weshalb ein REKng 

Die geplanten Grossprojekte auf unserem Territorium und deren Auswirkungen auf unsere Gemeinde verlangen nach ei-

ner gesamtheitlichen Betrachtung und Koordination, um Ökonomie und Ökologie in Einklang zu behalten. 

Das REKng soll 

�  die Zusammenhänge der verschiedenen Projekte aufzeigen; 

�  die Stossrichtung einer längerfristigen, nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Talgrundes aufzeigen; 

�  den Verwaltungen bei ihren Argumentationen und Entscheidungen als Hilfsmittel dienen; 

�  bei der Entwicklung des Zonenplanes einen verbindlichen Charakter (Behördenverbindlich) erhalten. 

1.2. Grundlagen 

Die Zielvorstellungen der Gemeinde (Kapitel 3) und die Situationsanalyse (Kapitel 4) wurden im Jahr 2002 von Mitglie-

dern der Gemeinde- und Burgerverwaltung sowie Angestellten der Gemeinde erarbeitet. Vision und Leitbild wurden den 

Einwohnern von Niedergesteln an Urversammlungen und im Geschtjier Blatt mehrmals mitgeteilt. 

Im Jahr 2004 wurden, im Auftrag der Gemeinde, die Naturwerte in der Rhoneebene bei Niedergesteln aufgenommen und 

dokumentiert (Kapitel 5). 

Aus dem Zonennutzungsplan, den erarbeiteten Grundlagen, sowie die Planungen und Erkenntnisse aus den Grosspro-

jekten auf unserem Territorium wurde das REKng entwickelt. Das REKng soll in die zukünftigen raumplanerischen Mass-

nahmen (Zonennutzungsplan) einfliessen. 

1.3. Massnahmen 

Die einzelnen Massnahmen wurden von Mitgliedern der Gemeinde- und Burgerverwaltung, Arbeitsgruppen, sowie inte-

ressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde auf Basis der bestehenden Grundlagen erarbeitet. 

Die einzelnen Massnahmen wurden mit den Verantwortlichen der beteiligten Dienststellen, Bodeneigentümern und Spe-

zialisten besprochen und bereinigt. Die einzelnen Massnahmen werden sukzessive im Finanzplan der Gemeinde einge-

bunden und nach den Vorgaben des Gemeindegesetzes abgewickelt. 

1.4. Genehmigung / Verbindlichkeit 

Das REKng wurde von der Urversammlung am 26.4.2006 genehmigt (Zustimmung 90% JA). Es stellt ein behördenver-

bindliches Instrument dar. 

Das REKng soll alle vier Jahre, erstmals im Jahr 2010, überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Änderungen werden 

der Urversammlung vorgelegt. 

1.5. Anwendung 

Bei Diskussionen im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung anstehender Grossprojekte, sowie bei Stellung-

nahmen zu verschiedenen Sachplanungen, wird das REKng als „Zielorientierung“ eingesetzt. 

Bei künftigen raumplanerischen Massnahmen wird das REKng in die Betrachtung einbezogen, resp. versucht die einzel-

nen Massnahmen in die kommunalen Zonennutzungspläne einfliessen zu lassen. 
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2. PROJEKTABWICKLUNG  

In diesem Kapitel wurden die wichtigsten Schritte / Besprechungen bis zur Vorlegung des REKng an der Urversammlung 

vom 26. April 2006 in chronologischer Reihenfolge dargestellt. 

27.03.2003 Die „Arbeitsgruppe REKng“ (Gemeinderat, Burgerrat, Interessierte) skizzierte an einer Arbeitstagung die 

ersten Massnahmen, welche in das REKng aufgenommen werden sollen. 

17.11.2003 Der Gemeinderat beschloss Fr. 25'000 für die konzeptionelle Erarbeitung des REKng zur Verfügung zu 

stellen. 

28.01.2004 Die REKng Bereiche (Infrastruktur, Natur-/Landschaft, Nutzungen) wurden an der Gemeinderatssitzung 

besprochen und genehmigt. 

21.04.2004 Der Gemeinderat erteilte Ralph Imstepf den Auftrag, für das Geschtjierfeld eine Naturwertekarte (Fr. 

5'550) zu erstellen. 

24.05.2004 Anfrage an DSFB Rhoneprojekt zur Finanzierungsbeteiligung an den REKng Kosten, mit dem Totalbe-

trag von Fr. 20'000. 

15.12.2004 Mit der Projektgruppe REKng (R. Imstepf, J. Seiler, P. Metry / vom DSFB-3R T. Arborino, D. Hersberger, 

N. Mettan, vom DSFB-A9 D. Siegen, B. Eggel, P.A. Oggier, A. Seinter vom DSFB D. Bérod) und dem 

Gemeinderat wurden die Ideen des REKng besprochen und überarbeitet. 

19.01.2005 Mit der „Projektgruppe REKng“ wurde die Verschiebung der A9 Kompensationsmassnahme auf die rech-

te Rhoneseite im Detail besprochen, sowie deren Vor- und Nachteile gegenübergestellt. 

25.02.2005 Mit der „Projektgruppe REKng“ wurden die Grundlagedaten, Szenarien, Verlegung Kompensationsmass-

nahme und Partizipation der Bevölkerung besprochen. 

20.04.2005 Gemeinderäte, Burgerräte, Ortsplaner und die Teilnehmer der „Arbeitsgruppe REKng“ wurden über den 

Projektstand informiert und erhielten die Möglichkeit, Inputs einzubringen. 

25./26.04.05 Die Bodeneigentümer, die Einwohnerinnen und Einwohner von Niedergesteln wurden mittels Flugblatt 

eingeladen, sich an einer Ausstellung über den Zwischenstand des REKng zu informieren und ihre Ideen 

den anwesenden Gemeinderäten mitzuteilen. 

15.06.2005 Der Gemeinderat, der Burgerrat sowie  N. Agten, G. Schmid und P. Metry diskutierten, wie die Bodenei-

gentümer besser in den REKng Prozess integriert werden können. 

30.08.2005 Stellungnahme der Gemeinde Niedergesteln zum Vernehmlassungsverfahren LEK (Brig – Salgesch). 

30.09.2005 Alle Bodeneigentümer des rechtsufrigen Geschtjierfeldes wurden zur REKng Informationsveranstaltung 

eingeladen. An dieser Sitzung wurde die „Arbeitsgruppe REKng LW“ gebildet. 

10.2005 Wie am 30.9.05 vereinbart, wählte der Gemeinderat als Vertreter Naherholung und Tourismus A. Steiner 

und als Vertreter Natur R. Imstepf in die „Arbeitsgruppe REKng LW“. Die Arbeitsgruppe wurde mit den 

Experten N. Agten, H.A. Rubin, G. Schmid und dem Ortsplaner P. Metry ergänzt. 

07.11.2005 Die Arbeitsgruppe REKng Landwirtschaft (W. Amacker, R. Bregy, B. Kalbermatter, H. Kalbermatter, K. 

Kalbermatter) wurde zur Startsitzung eingeladen. 

02.2006 Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft präsentierte dem Gemeinderat ihre Ergebnisse. 

06.03.2006 Der Gemeinderat besprach mit dem Ortsplaner die Eingaben der Arbeitsgruppe Landwirtschaft. Gross-

mehrheitlich wurden deren Anträge ins REKng integriert. 

29.03.2006 Der Gemeinderat genehmigte das REKng und beschliesst, dieses am 26.04.2006 der Urversammlung 

zur Genehmigung vorzulegen. 

26.04.2006 Die 10 Hauptpunkte des REKng wurden an der Urversammlung vorgestellt. Die Urversammlung verlang-

te, dass ein 11. Hauptpunkt hinzugefügt wird, welcher sich mit dem Verkehr im Dorf befassen soll. Die 

Urversammlung genehmigte das REKng. 

Verschiedene zusätzliche Sitzungen, welche hier nicht aufgeführt sind, wurden in den einzelnen Projekten wie Hochwas-

serschutz, LEK Brigerbad – Salgesch, A9, usw. abgehalten. 
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3. ZIELVORSTELLUNGEN  

3.1. Vision 

Niedergesteln will mittelfristig und auf Dauer eine offene, attraktive und finanziell selbständige Wohngemeinde sein. Da-

bei sind die gesellschaftlichen, kulturellen und landschaftlichen Werte zu berücksichtigen. 

3.2. Grundwerte 

Die Grundwerte unserer Gemeinde sind: Ehrlichkeit, Vertrauen und Menschlichkeit; Kompetenz, Selbständigkeit, Freiheit 

und Eigeninitiative; Verantwortung, Beständigkeit und Kontinuität. 

3.3. Leitbild 

Die Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Niedergesteln wissen die Wohnqualität, Kultur und Landschaft unse-

rer Gemeinde zu schätzen. In einem Klima von Offenheit, Toleranz, Sicherheit und Fortschritt nimmt die Bevölkerung ak-

tiv am Gemeindegeschehen teil. Die Verwaltungen versuchen die Bedürfnisse und Anliegen der Einwohner und Einwoh-

nerinnen aufzunehmen und nach Möglichkeit umzusetzen. Dazu brauchen wir weitsichtige Ratsmitglieder und motivierte 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Organisation der Verwaltungen soll optimal den Bedürfnissen angepasst sein. Fi-

nanzen und vorhandene Mittel sind nach Prioritäten einzusetzen. Für die Gemeinde Niedergesteln stehen Tradition und 

Innovation im Einklang. 

3.4. Bevölkerungsziel 

Niedergesteln will auf Dauer ein qualitatives, jährliches Wachstum von mindestens 2% erreichen. 2002, 612 Einwohner / 

2011, 731 Einwohner / 2021, 892 Einwohner. 

3.5. Wohnattraktivität 

Wohnattraktivität welche bereits vorhanden ist, soll erhalten resp. noch gefördert werden: Landschaftliche Lage; klimati-

sche Gegebenheiten; Schönheit des Ortes; persönliche Wohnverhältnisse (in der Regel Eigentumswohnungen); Wohn-

verhältnisse allgemein (Ambiente, Quartierleben, Beschaulichkeit); ruhige Lage; Erholungsangebot; Einkaufsmöglichkeit 

(Dorfladen); Grundschule; Sozialeinrichtungen; gut ausgebaute Infrastruktur; Mentalität der Bevölkerung; öffentlicher 

Verkehr, Linienbus; Kinderspielplatz, Kinderhort. 

Wohnattraktivität, welche noch anzustreben ist: Sicherheit vor Elementarschäden u.a.; Schönheit des Ortes erweitern; 

Persönliche Wohnverhältnisse (kleinere Mehrfamilienhäuser); Wohnstrassen; Freizeitangebot; Erweiterung Einkaufsmög-

lichkeiten; Service Public; Einrichtungen für Kinder. 

3.6. Arbeitsmarkt 

Die Wohlstands- und arbeitsmarktpolitische Ziele: Ankurbelung Tourismus; Nutzung der öffentlichen Gebäude; Vielfalt 

der Arbeitsplätze und der beruflichen Möglichkeiten; gezielte Ansiedlung von Gewerbe und Industrie; Förderung des öf-

fentlichen Verkehrs. 
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4. SITUATIONSANALYSE  

4.1. Stärken 

Geschichte von Niedergesteln; finanzielle Situation; gute Wohnqualität, gutes Klima; Primarschule im Dorf; gesundes 

Selbstbewusstsein, stolz Geschtjier zu sein; geplante Autobahnanschlüsse an Industrie; gutes Vereinsangebot, kulturell, 

sportlich; Eigenständigkeit gegenüber Nachbarsgemeinden; Burgschaft und Pürudorf, Naherholungsgebiet, Sehenswür-

digkeiten, UNESCO Label; Dorfladen; intakte Dorfgemeinschaft; gute Raumplanung, intakte Infrastruktur (Trinkwasser, 

Abwasser, Strassen); Beschaulichkeit bezüglich Grösse (Leute fühlen sich geborgen). 

4.2. Schwächen 

Wohnungsnotstand; der Name Niedergesteln wird zuwenig vermarktet, fehlende Werbeunterlagen; fehlendes Arbeits-

platzangebot, fehlende Motivation der Jugend; Wachstumsstagnation und Abnahme der Schülerzahlen; nur Minimalan-

gebot in der Altersbetreuung; Gefahren bez. Naturkatastrophen (Hochwasser); fehlende Poststelle; Verkehr durch das 

Dorf (Hauptachse Raron – Steg); Organisationen im sportlichen Bereichen fehlen; keine Unterkunftsmöglichkeiten und 

minimale Verpflegungsmöglichkeiten für Touristen. 

4.3. Externe Einflussfaktoren 

Einflussfaktoren, welche näher erörtert wurden: Autobahn A9; Strassenverkehr im Dorf; AlpTransit und Westanschluss; 

Hauptstrasse A509 und Auswirkungen auf unser Dorf; Entwicklung der Industrie, vor allem der Grossindustrien Lonza, 

Alcan; Naturgewalten; UNESCO und Tourismus; Bevölkerungsentwicklung (EU, Emigration, ...); Gesetzgebung von 

Bund und Kanton. 

4.3.1. Autobahn A9 

Die Linienführung, bzw. das Ausführungsprojekt der Autobahn A9 für das Teilstück Gampel/Steg Ost – Visp West ist ge-

nehmigt. Im Bereich Turtig (Territorium Niedergesteln) ist ein Vollanschluss, im Bereich Schnydrigu sind zwei Halban-

schlüsse (einer auf Territorium Niedergesteln) vorgesehen. Bestandteil des Projektes bilden ebenfalls die Ersatz- und 

Kompensationsmassnahmen im Bereich Zs’Mutt mit einer Fläche von 4.7 ha. 

Chancen: Vollanschluss im Turtig und Halbanschluss in Schnidrigu; kürzere Verbindungen erhöhen die Wohnattraktivität; 

Reduktion des Durchgangsverkehrs; Aufwertung der Industriezonen Turtig und Schnidrigu; unser Dorf wird optimal er-

schlossen. 

Risiken: linksufrige Talgrundseite der Gemeinde wird zu einem grossen Teil durch die A9 belegt; es bleibt offen ob die 

durch die A9 belegten Industriezonen kompensiert , resp. verschoben werden können. 

4.3.2. AlpTranist 

Im Jahr 2007 wird die AlpTransit Lötschberg in Betrieb gehen. Ob der geplante Westanschluss, bzw. ein Vollausbau spä-

ter realisiert werden, bleibt offen. 

Chancen: Kürzere Verbindungen zu den Zentren des Mittellandes verbessern die Erreichbarkeit und erhöhen die Chan-

cen von Niedergesteln. Dadurch ergeben Sich eine Aufwertung der Wohnattraktivität und des Tourismus, falls eine regi-

onale Busanbindung zu Visp erfolgt. 

Risiken: Vollausbau, Anschluss West und Autoverlad stören die Wohnattraktivität; zerstört Industriezone Moos (Vollaus-

bau ist im Bundessachplan bis 2017 eingetragen); keine oder schlechte Anbindung mit Regionalverteilern zum Verkehrs-

knotenpunkt Visp. 

4.3.3. Hauptstrasse A509 

Die A509 ist als Zubringerstrasse zum Lötschberg (auch Umfahrungsstrasse Gampel - Steg) geplant. Von der Kantons-

strasse T9 gelangt man über eine neue Brücke ostseitig der Alcan ins Industriegebiet und in einem neuen Tunnel auf die 

Wendeplatte oberhalb Steg. Ebenso ist ein Autoverlad südlich der Alcan vorgesehen. 

Chancen: Das Industriegebiet Moos wird über die neue Brücke direkt mit dem übergeordneten Strassennetz verbunden; 

Der Schwerverkehr durch unser Dorf wird reduziert. 



Gemeinde Niedergesteln / REKng / Seite 6(23) 

Risiken: Es wird die dritte Rhonebrücke auf (teilweise) unserem Territorium gebaut; die Landschaft sowie die Naturwerte 

(Flora und Fauna) werden beeinträchtigt. 

4.3.4. Entwicklung Industrie 

Unsere Gemeinde lebt stark von den Grossindustrien. Der allergrösste Teil unserer Einwohner arbeitet ausserhalb unse-

rer Gemeinde. 

Chance: Einwohner arbeiten in Grossindustrien = gute Steuersubstanz; Ansiedelung von Industrie bringt Arbeitsplätze 

und Steuern; Zonenplan, Industriegebiete sind klar getrennt von der Wohnzone; Top Anschlüsse A9, AlpTransit, A509. 

Risiken: Verlust von Steuereinnahmen; Emissionen, Umweltbelastung, Verkehr. 

4.3.5. Naturgewalten 

Das Hochwasserschutzkonzept wurde erstellt. Die Sofortmassnahmen und prioritären Massnahmen wurden in den Jah-

ren 2001 bis 2004 realisiert. Für die übrigen Arbeiten wurde ein Detailprojekt erarbeitet. Im Frühling 2007 ist die Renatu-

rierung des Bietschikanals (Galdi) geplant. Ab 2008 sollen die restlichen Massnahmen realisiert werden. 

Chancen: Realisierung Hochwasserschutz und Hangsicherung; mehr Sicherheit im Siedlungsgebiet; Erhöhung des Na-

tur- und Landschaftsbildes. 

Risiken: Absenkung des Grundwassers; Teile des Naherholungsgebietes könnten verloren gehen; bauliche Massnahmen 

sind Eingriffe in die Natur; grosse Flächen bieten Raum für Massnahmen. 

4.3.6. Welterbe JAB 

Der grösste Teil (3/4) unseres Gemeindegebietes liegt im UNESCO Welterbe Jungfrau – Aletsch – Bietschhorn. 

Chance: Ankurbelung Tourismus; Nachhaltiger Landschaftsschutz (Charta); Aufwertung der Kultur; Werbeeffekt durch 

das Label der UNESCO; Besucherzentrum / Infostand. 

Risiken: Als kleines Dorf könnte man übergangen werden; Tourismusströme. 

4.3.7. Bevölkerungsentwicklung 

Die Schweizer Bevölkerung wächst nicht mehr. Nur durch Zuwanderung kann ein Wachstum erreicht werden. 

Chancen: Wachstum hilft die öffentlichen Angebote wie Schule, Bank, Dorfladen etc. zu erhalten; mehr Leute = mehr 

Einnahmen (Steuern, Gebühren); Zuwanderung bringt „frisches“ Blut. 

Risiken: Überfremdung bei zu starkem Wachstum; Kostenschere, gleiche Einnahmen – weniger Steuern; kritische Grös-

se als eigenständige Gemeinde, falls Bevölkerungsabnahme. 

4.3.8. Gesetzgebung 

Bund und Kanton haben Mühe, finanziell über die Runden zu kommen. Strukturbereinigungen und Besinnung auf Kern-

aufgaben sind zwingend. Dies wird sich auch auf die Gemeinden auswirken. 

Chancen: Beiträge für den Erhalt und die Bewirtschaftung von wertvollen Landschaften; Änderung des kommunalen Fi-

nanzausgleichs. 

Risiken: Änderung des kommunalen Finanzausgleichs; wenig Einfluss als Randregion, respektive als kleine Gemeinde. 

4.4. Vernetzung der Lebensräume 

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) will Lebensräume von Tieren und Pflanzen besser vernet-

zen. Mit dem im Januar 2005 vorgestellten nationalen ökologischen Netzwerk (REN) soll es Kantonen einfacher gemacht 

werden, zusammenhängende Lebensräume in die Planung von Verkehrswegen und Siedlungen einzubeziehen. Damit 

die Biodiversität erhalten wird, müssen die Landschaft vernetzt sein. Nur ein vernetzter Lebensraum sichert den geneti-

schen Austausch, der den einheimischen wild lebenden Pflanzen und Tieren langfristig das Überleben ermöglicht. 

Die Kantone haben einen gesetzlichen Auftrag, im intensiv genutzten Gebiet für die Vernetzung der Lebensräume von 

Tieren und Pflanzen zu sorgen. Auf REN Karten wird dargestellt, wie die Lebensräume in der Schweiz vernetzt sind. Das 

REN bildet so eine Grundlage für Lebensraum-Revitalisierungen und Artenschutz und kann von den Kantonen und ande-

ren Akteuren in ihren Planungen verwendet werden. 
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5. NATURWERTE 

5.1. Einleitung 

5.1.1. Auftrag an Biologen 

In diesem Kapitel sind die Naturwerte in der Rhonebene bei Niedergesteln mit Ist-Zustand, Veränderungen, Konflikte und 

Massnahmen dargelegt. Die Arbeit wurde im Jahr 2004 von Ralph Imstepf im Auftrag der Gemeinde Niedergesteln erar-

beitet. 

5.1.2. Warum eine Naturwertekarte 

Im Rahmen eines Raumentwicklungs-Konzepts sieht die Gemeinde Niedergesteln eine Planung sämtlicher raumwirksa-

men Tätigkeiten im Zeitraum der nächsten Jahre in der Rhoneebene vor. Anlass zu diesem Vorhaben geben vor allem 

die anstehenden Grossprojekte (A9, AlpTransit, Rhonekorrektion, Hochwasserschutzkonzepte) in der Region. Damit bei 

der Planung der weiteren Entwicklung in diesem Raum Konflikte mit Natur und Landschaft ersichtlich werden, wurde die 

Erarbeitung einer Naturwertekarte in Auftrag gegeben. 

Eine Naturwertekarte soll einerseits den Ist-Zustand der Rhoneebene beschreiben, soll aber auch dazu dienen, die Ent-

wicklung im Bereich Natur und Landschaft der letzten 10 bis 15 Jahre ersichtlich zu machen. Dazu sind Möglichkeiten zu 

Massnahmen vorzuschlagen, wie das Geschtjierfeld wieder aufgewertet und revitalisiert werden kann. Zu diesem Zweck 

wurden 2004 Lebensraumkartierungen und Inventarisierungen von wichtigen Indikatorgruppen (Säugetiere, Brutvögel, 

Amphibien, Insekten) durchgeführt. Diese Daten wurden durch Beobachtungen der letzten 15 Jahre ergänzt. Seit 1993 

ist im Gebiet fast alle zwei Jahre eine Brutvogelkartierung vorgenommen worden. Diese Daten erlauben eine präzise Be-

urteilung des Ist-Zustands und der Veränderungen der Lebensräume in den letzten 10 bis 15 Jahren. 

5.2. Ist Zustand 

5.2.1. Untersuchungsperimeter 

Der Untersuchungsperimeter umfasst die Fläche der Rhoneebene bei Niedergesteln rechtsufrig des Rottens. Dabei han-

delt es sich ausschliesslich um Land, welches nicht in der Bauzone ist. Dieser Bericht basiert einerseits auf Daten, wel-

che während mehreren Feldtagen von April 2004 – August 2004 erfasst wurden und anderseits auf verschiedenen Kar-

tierungen und Beobachtungen, welche in privatem Rahmen seit 1993 durchgeführt wurden. 

5.2.2. Entwicklungen in den letzten 10 Jahren 

Die Rhoneebene bei Niedergesteln ist geprägt durch ein recht gut strukturiertes Mosaik aus Feldgehölzen und Landwirt-

schaftsflächen. Daneben sind wichtige Feuchtbiotope wie Entwässerungskanäle und offene Wasserflächen vorhanden. 

Die Flächen, welche landwirtschaftlich genutzt werden, haben in den letzten zehn Jahren eine deutliche Intensivierung 

erfahren. 

5.2.3. Fauna (Wild) 

Zu den typischen Vertretern der Kulturlandschaft zählt der Feldhase . Er konnte sich im Geschtjierfeld wenn auch in einer 

sehr kleinen Population bis heute halten. Daneben kommen im Gebiet Reh, Igel, Eichhörnchen, Siebenschläfer, 

Fuchs, Steinmarder, Dachs, Hermelin, Mauswiesel  und Biber  vor. 

Wobei es sich bei letzteren nicht um ein aktuelles Vorkommen handelt. Bis etwa 1999 pflanzte sich der Biber  am Rotten 

bei Niedergesteln fort. Der Bau ist seither verlassen. Gelegentlich deuten aber frische Spuren auf die Präsenz des Bibers 

im Gebiet hin. 

5.2.4. Aviafauna (Brutvögel) 

Das Gebiet weist eine auf Schweizer Ebene grosse Artenvielfalt auf. So konnten seit 1993 169 Arten festgestellt werden, 

wovon mehr als 80 Arten mindestens ein Mal brüteten oder von denen eine Brut möglich scheint. In der nachfolgenden 
Auflistung wurden alle gefährdeten und bedrohten Arten fett  gedruckt. Die Brutvögel lassen sich in folgende ökologische 

Gruppen einteilen: 
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Brutvögel des offenen Kulturlandes 

�  Turmfalke, Brutvogel  

�  Wachtel  Brutvogel mit erheblichen Schwankungen  

�  Feldlerche  Brutvogel mit stark abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren  

�  Schafstelze  Brutvogel mit 1-2 Brutpaaren  

�  Braunkehlchen  Früher noch Brutvogel mit 1-2 Brutpaaren, heute noch Durchzügler  

�  Girlitz Brutvogel  

�  Hänfling Brutvogel 

Brutvögel von Hecken und Feldgehölzen 

�  Ringeltaube Brutvogel  

�  Turteltaube  Wahrscheinlich Brutvogel  

�  Kuckuck  „Brutvogel“  

�  Waldkauz Brutvogel  

�  Wiedehopf  Früher Brutvogel, heute nur noch Durchzügler  

�  Wendehals  Brutvogel mit abnehmender Tendenz  

�  Grünspecht Brutvogel  

�  Buntspecht Brutvogel  

�  Baumpieper  Früher 1-3 Brutpaare, heute noch gelegentlich 1 Brutpaar  

�  Nachtigall  Brutvogel mit stark abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren  

�  Gartenrotschwanz  Brutvogel mit stark abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren  

�  Schwarzkehlchen  Brutvogel  

�  Feldschwirl  Früher Brutvogel, heute wohl nur noch Durchzügler  

�  Orpheusspötter  Durchzügler, möglicher Brutvogel  

�  Dorngrasmücke  Früher Brutvogel, heute wohl nur noch Durchzügler  

�  Grauammer  Früher Brutvogel, seit 1996 keine Nachweise mehr  

�  Neuntöter  Brutvogel mit 1 Brutpaar  

�  Goldammer Brutvogel  

�  Ortolan  Früher Brutvogel, seit 1996 nur noch Durchzügler 

Brutvögel von Auenwaldrelikten 

�  Waldschnepfe  Gastvogel zur Brutzeit, Brut nicht ausgeschlossen  

�  Waldohreule  Möglicher Brutvogel  

�  Kleinspecht Brutvogel mit 1-2 Brutpaaren  

�  Pirol  Brutvogel mit stark abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren  

�  Gartengrasmücke Brutvogel  

�  Waldlaubsänger  Brutvogel  

�  Grauschnäpper Brutvogel  

�  Kernbeisser Brutvogel 

Brutvögel von Feuchtbiotopen 

�  Durchzügler  

�  Stockente Brutvogel entlang des Rottens und in den Kanälen  

�  Eisvogel  Wahrscheinlicher Brutvogel  

�  Bergstelze Brutvogel  
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�  Wasseramsel v.a. Wintergast aber auch Brutvogel entlang des Rottens  

�  Teichrohrsänger Früher Brutvogel (Badgilla), heute wohl nur noch Durchzügler  

�  Sumpfrohrsänger Brutvogel mit stark abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren  

�  Rohrammer Durchzügler, möglicher Brutvogel 

�  Zwergreiher Früher wohl Brutvogel, heute nur noch gelegentlicher 

Brutvögel des Siedlungsraums  

�  Türkentaube Brutvogel  

�  Mauersegler Brutvogel in der näheren Umgebung  

�  Rauchschwalbe Brutvogel in der näheren Umgebung  

�  Mehlschwalbe Brutvogel in der näheren Umgebung  

�  Bachstelze Brutvogel 

Die oben stehende Auflistung macht deutlich, in welchen Lebensräumen die meisten bedrohten und gefährdeten Brutvo-

gelarten anzutreffen sind, in der Kulturlandschaft (Mosaik aus Hecken, Feldgehölzen und offenen Kulturflächen) und in 

den Feuchtbiotopen und Auenwaldrelikten entlang des Rottens. 

5.2.5. Amphibien/Reptilien 

Fast in allen Gewässern des Untersuchungsperimeters konnten Grünfrösche (See- und Wasserfrosch) festgestellt wer-

den. Diese recht konkurrenzstarken Arten haben sich in den letzten Jahren in mehreren Gewässern gegen den Gras-

frosch und die Erdkröte, welche immer noch in der „Baggilla“ vorkommen, durchgesetzt. 

5.2.6. Entomofauna (Insekten) 

Eine detaillierte Beschreibung und Auflistung der im Gebiet vorkommenden Insektenarten würde den Rahmen dieses Be-

richts mit Sicherheit sprengen. Es werden also nur einzelne für die wichtigsten Lebensräume im Gebiet relevante Arten 

aufgelistet 

Libellen 

Libellen besiedeln fast alle Feuchtbiotope der Rhoneebene bei Niedergesteln. Die „Baggilla“ weist mit 20 nachgewiese-

nen Arten eine bemerkenswerte Vielfalt auf. Zu erwähnen sind hier die Vorkommen der Gebänderten Prachtlibelle, der 

Fledermaus-Azurjungfer und der Feuerlibelle. Daneben weisen einige der Kanäle im Geschtjiergrund eine bemerkens-

werte Libellenfauna auf mit Arten wie der Glänzenden Smaragdlibelle oder dem Südlichen Blaupfeil. 

Heuschrecken 

Bei den Heuschrecken sind auf der einen Seite Vorkommen von trockenheitsliebenden Arten zu erwähnen so wie die 

Blauflüglige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) oder die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus). Auf 

der anderen Seite kommen aber auch Arten vor, die sehr stark an Feuchtgebiete wie Kanalufer gebunden sind, z.B. die 

Langflüglige Schwertschrecke (Conocephalus discolor). 

Schmetterlinge 

Die im Gebiet vorkommenden gefährdeten oder seltenen Tagfalterarten lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen. 

Schmetterlinge wie der Baumweissling, der Grosse Schillerfalter, der Grosse Eisvogel oder der Trauermantel bevorzugen 

die erhalten gebliebenen Auenwaldrelikte und Ufervegetation entlang des Rottens. Arten wie der Resedafalter, die ver-

schiedenen Scheckenfalter, das Blauauge oder der Himmelblaue Steinkleebläuling profitieren von einer noch recht intak-

ten Kulturlandschaft mit Hecken und Krautsäumen. 

Hautflügler 

(Bienen, Wespen): Im Gebiet „Brigguleesser“ / „Hohsandleesser“ kommen bemerkenswerte Populationen von verschie-

denen Grabwespen vor. Besonders das Vorkommen der Kreiselwespe (Bembix rostrata) ist für die Rhoneebene von 

grosser Bedeutung. 
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Käfer 

Als sehr typische Art für Feldgehölze mit alten Pappeln kommt im Gestjerfeld der Hirschkäfer (Lucanus cervus) in kleinen 

Populationen noch vor. 

5.3. Entwicklung in den letzten 10 Jahre 

Ein Vergleich der Naturwertekarten von 1993 und 2004 zeigt recht deutlich, dass das Gebiet während den letzten 10 Jah-

ren einen massiven Verlust an hohen Naturwerten erfahren hat. Gründe dafür liegen einerseits in der kontinuierlichen In-

tensivierung der Landwirtschaft und anderseits in der schleichenden Rodung von Feldgehölzen und Hecken. So sind bei-

spielsweise extensive Mähwiesen mit nur 2 Schnitten fast ganz aus dem Bild des Geschtjierfelds verschwunden. Die 

kleine Parzellierung von Getreide-, Maisund Kartoffeläcker wurde durch das Anlegen grösserer Felder zum Verschwin-

den gebracht. Dies hat zur Folge, dass wichtige Ackerrandstreifen auf grossen Flächen fehlen und dadurch einige Arten 

nicht mehr genügend Lebensraum finden. Besonders davon betroffen sind Arten wie der Feldhase oder Brutvögel wie die 

Feldlerche, die Grauammer oder das Braunkehlchen. Mit dem Roden von Hecken oder dem Entfernen der Strauch-

schicht in den Feldgehölzen haben Arten wie die Nachtigall deutlich an Habitaten verloren. Das Fällen von alten Bäumen 

hat massive Auswirkungen auf die Populationen des Hirschkäfers oder von anderen seltenen und grossen Käferarten. In 

selben Zuge verschwinden so geeignete Bruthöhlen für Arten wie für den Wiedehopf oder den Wendehals.  

Auf der Naturwertekarte von 2004 sind drei Kernzonen mit hohen Naturwerten ersichtlich: der Bereich „Hohsandleesser“ 

– „Brigguleesser“ – „Badgilla“ sowie die Ufervegetation entlang des Rottens und weiter östlich der Bereich an der Ge-

meindegrenze. 

5.3.1. Fauna (Wild) 

Zu den typischen Vertretern dieser Kulturlandschaft zählt ohne Zweifel der Feldhase. Während vor 10 – 15 Jahren noch 

regelmässig Feldhasen beobachtet werden konnten, konnten 2004 nur noch sehr wenige Beobachtungen gemacht wer-

den. Dies hat sicher nichts mit einer zu intensiven Bejagung zu tun, wie dies manchmal dargelegt wird. Es handelt sich 

um einen massiven Habitatsverlust: durch die Intensivierung der Landwirtschaft sind ideale Biotope fast aus der Rhone-

ebene verschwunden. Der Verlust des Bibers hingegen kann meiner Ansicht nicht durch Lebensraumveränderungen er-

klärt werden. 

5.3.2. Avifauna (Brutvögel) 

Wie schon in der Beschreibung des Ist-Zustandes erwähnt, sind vor allem zwei Lebensräume von besonderer Bedeu-

tung. Als erstes die Kulturlandschaft. Hier kommen am meisten seltene Brutvogelarten vor. Aber gerade in diesen Le-

bensräumen ist der Artenrückgang in den letzten 10 Jahren am markantesten. Von den z.T. massiven Veränderungen in 

diesen Lebensräumen sind besonders viele Brutvogelarten betroffen.  

Für eine ganze Anzahl Arten lassen sich starke Negativtrends aus den vorhandenen Daten herauslesen. So konnten 

beispielsweise 1993 noch 30 (!) Sänger der Nachtigall in diesem Sektor festgestellt werden. Fünf Jahre (1998) später 

musste mit noch 22 Sängern ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden. Und bei einer weiteren Kartierung 2003 konn-

ten gerade noch 12 Sänger festgestellt werden. 2004 fiel die Zählung mit 10 singenden Männchen noch einmal schwä-

cher aus. Dieser deutliche Rückgang einer früher überaus häufigen Art macht deutlich, dass sich der Lebensraum sehr 

stark verändert hat und dass sich das kontinuierliche Verschwinden und das Kleinerwerden der Feldgehölze massiv auf 

die Populationen verschiedener Brutvögel auswirken.  

Bei einigen typischen Vertretern der Vögel der Kulturlandschaft musste ebenfalls ein deutlicher Rückgang verzeichnet 

werden. Beim Wendehals ist innert 10 Jahren ein Rückgang von 3 auf gerade noch 1 Brutpaar festzustellen. Dasselbe 

gilt für den Baumpieper.  

Einige Arten der Kulturlandschaft konnten überhaupt nicht mehr als Brutvogel nachgewiesen werden. Der Feldschwirl ist 

in den letzten 10 Jahren aus dem Gebiet verschwunden. Der Wiedehopf ist zwar noch gelegentlich auf dem Durchzug zu 

beobachten, hat aber seit 1996 nicht mehr mit Sicherheit gebrütet. Der Ortolan konnte nach 1995 nicht mehr als Brutvo-

gel nachgewiesen werden, die Grauammer sang 1996 das letzte Mal. Ebenso ist es der Dorngrasmücke ergangen, die 

bis 1998 noch im Gestjerfeld gebrütet hatte, deren Vorkommen ist seither erloschen.  

Für eine kleine Anzahl seltener Arten hat sich die Situation seit 10 Jahren kaum verändert. Das Schwarzkehlchen war 

2004 noch mit 2 – 3 Brutpaaren vertreten, es konnte also kein Rückgang seit 1993 festgestellt werden. Die Wachtel brü-

tet alljährlich, obschon mit grossen Bestandesschwankungen im Gestjerfeld. Der Neuntöter brütet alljährlich an derselben 

Stelle, dies seit 1993! 
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Die Veränderungen der letzten 10 Jahre in den Feuchtbiotopen sind sicher weitaus weniger markant als in der Kultur-

landschaft, aber auch hier zeigen einige Arten klar auf eine Verschlechterung der Bedingungen hin. Der Pirol hat in den 

letzten 10 Jahren einen Rückgang von mindestens 3 Brutpaaren auf 1 Brutpaar erlitten. Der Sumpfrohrsänger brütete 

1993 noch mit 6 Brutpaaren entlang der Kanalböschungen des Bietschikanals; 2003 konnten nur noch 3 Brutpaare fest-

gestellt werden. Der Zwergreiher brütete früher noch in den Schilfgürtel der „Badgilla“. Seitdem diese alljährlich ganzflä-

chig gemäht werden, ist er als Brutvogel verschwunden. 

5.3.3. Amphibien/Reptilien  

Bei der Amphibienfauna konnten in den letzten Jahren kaum Veränderungen festgestellt werden. Die Feuchtbiotope wei-

sen immer noch dieselben Arten auf, nichts weist auf einen Artverlust hin. Bei den Reptilien kann sicher eine deutliche 

Abnahme der Ringelnatter in der „Baggilla“ festgestellt werden. Dies liegt darin begründet, dass die Uferstreifen nicht 

mehr genügend Deckung und Unterschlupf bieten. 

An dieser Stelle sei auch auf frühere Vorkommen des Dohlenkrebses in der „Badgilla“ hingewiesen. Diese ehemals recht 

häufige Krebsart ist in den Jahren 1985-1990 vollständig aus diesem Baggersee verschwunden 

5.3.4. Amphibien/Reptilien  

Während bei denjenigen Arten, welche auf Auenwaldrelikte und Feuchtgebiete angewiesen sind, kaum massgebliche 

Veränderungen erkennt werden konnten, sind es vor allem Arten der offenen Kulturlandschaft, welche im letzten Jahr-

zehnt einen deutlichen Bestandsverlust erlitten haben. So ist z.B. die Kreiselwespe kurz vor dem verschwinden, da ihr 

Lebensraum in den letzten Jahren zerstört wurde. Oder der Hirschkäfer, welcher früher alle fünf Jahre in recht grossen 

Massen aufgetreten ist, jedoch heute nur noch vereinzelt anzutreffen ist. 

5.4. Hauptsächliche Konfliktzonen 

Der Verlust an Naturwerten in der Rhoneebene bei Niedergesteln lässt sich zum grossen Teil durch die folgenden Tätig-

keiten erklären:  

�  Schleichende Rodung von Feldgehölzen und Hecken  

�  Fällen von Einzelbäumen  

�  Intensivierung von landwirtschaftlich genutzten Flächen  

�  Entfernen der Strauchschicht in den Feldgehölzen  

�  Beweidung des Unterwuchses der Feldgehölze  

�  Deponieren von Aushubmaterial und Abfall in Feldgehölzen  

�  Entfernen der Ufervegetation  

�  Erstellen von Bauten in Feldgehölzen  

Im Folgenden sollen Massnahmen aufgezeigt werden, wie diese Probleme z.T. behoben werden können. 
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5.5. Grundsätze zum Erhalt der Naturwerte 

Im Rahmen der Erstellung einer Naturwertekarte sollen auch gezielte Massnahmen zu einer Vernetzung der wichtigen 

Lebensräume in der Rhoneebene bei Niedergesteln erarbeitet werden. Dabei soll es sich in erster Linie nicht um die 

Schaffung neuer Biotope handeln, sondern vielmehr um das Verbinden schon bestehender Strukturen. Die wichtigen 

Elemente betreffend deren Naturwerte stehen heute oft sehr isoliert, ohne jegliche Verbindung miteinander im Raum. 

Dies führt zu einer stetigen Verarmung und Banalisierung, neben dem Risiko, dass diese Strukturen (oft Hecken oder 

Feldgehölze) auf längere Frist kaum Überlebenschancen haben und eines Tages der Erweiterung der Landwirtschafts-

flächen zum Opfer fallen. Damit der Verlust an wichtigen Naturwerten nicht in gleichem Masse fortschreitet, wie dies in 

den letzten 10 bis 15 Jahren geschehen ist, sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Feldgehölze 

Der flächenmässige Anteil an Feldgehölzen darf nicht mehr kleiner werden. 

�  Wird im Waldkataster geschützt. 

2. Hecken 

Neben den als Wald bezeichneten Flächen sind im Zonen- und Nutzungsplan auch die Hecken einzuzeichnen, damit de-

ren längerfristiger Erhalt gewährleistet ist. 

�  Soll im Waldkataster aufgeführt werden. 

3. Mosaik 

Das Mosaik aus bewirtschafteten Flächen und Feldgehölzen ist unbedingt zu erhalten. Das heisst, eine grosse Fläche 

Wald ersetzt nicht ein Mosaik aus Wald, Hecken und Feldern. 

�  Dieser Punkt soll bei einer Gesamtmelioration (6.8) berücksichtigt werden. 

4. Bauten 

Die Erstellung von Bauten (landwirtschaftliche Unterstände, Hundezwinger etc.) südlich des „Grossen Bietschi“ ist zu un-

terlassen. Illegal erstellte Bauten sind abzubrechen, besonders wenn diese in Feldgehölzen stehen. 

�  Das Erstellen von landwirtschaftlichen Gebäuden in der Landwirtschaftszone ist gesetzlich geregelt. Bei illegalen Bau-

ten wird vom Kanton, als Baubewilligungsbehörde, eine Wiederinstandsetzung verlangt. 

5. Feldgehölze 

Die „Aushöhlung“ der Feldgehölze (Beweidung des Unterwuchses, Entfernen der Strauchschicht) ist zu unterlassen. 

Damit die ökologische Funktion dieser Landschaftselemente gewährleistet werden kann, braucht es diesen Unterwuchs. 

�  Der Verantwortliche Gemeinderat koordiniert den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Wälder zusammen mit dem 

Förster, den Waldeigentümern und den Angrenzern. Alle Jahre oder nach Bedarf wird zu einer Begehung eingeladen und 

Protokoll geführt. 

6. Ufervegetation 

Dem Erhalt der Ufervegetation im Gebiet ist mehr Rechnung zu getragen. Die Kanalböschungen sind erst im Herbst (frü-

hestens August / September) zu mähen. 

�  Grundsätzlich einzuhalten, eine Ausnahme ist die Bewirtschaftung des Wannenmooskanals, da dieser in der Wohn-

zone liegt.  

5.6. Massnahmen zum Erhalt der Naturwerte 

Folgende zehn Massnahmen würden zu einer Aufwertung und zu einem längerfristigen Erhalt der Naturwerte des 

Geschtjierfeldes beitragen. Dabei sei im Voraus erwähnt, dass es sich dabei z.T. um eine Wiederherstellung des Zustan-

des vor etwa 15 Jahren handelt. 

�  Die vorgeschlagenen Massnahmen zum Erhalt der Naturwerte, werden in die einzelnen Hauptansätze (Kapitel 6) auf-

genommen. Hinweise siehe am Ende jeder Massnahme. Voraussetzung ist, dass zusätzliche Flächen an Naturwerten 

der Landwirtschaft kompensiert werden (z.B. Gesamtmelioration, Entschädigung, ) 
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Gewerbezone Moos Gehölzstreifen auf der Ostseite 

Pflanzung eines Gehölzstreifens entlang der Strasse östlich der Gewerbezone mit Verbindung durch den „Walschugrund“ 

und „Hohsandleesser“. Als Verbindung zwischen Hang und Rotten würde diese Massnahme einen wichtigen Beitrag zur 

Vernetzung verschiedener Lebensräume leisten. Damit der Gehölzstreifen als „Grüne Brücke“ funktionieren kann, ist ei-

ne Breite von 10 – 12 m vorzusehen. Zum weiteren würde eine solche Baumhecke das Dorf vor Lärm, Staub und ande-

ren Immissionen schützen. 

�  Dies ist im Hauptansatz Jolisand Pufferzone (6.9) vorgesehen 

Baggilla Aufwertung westlicher Teil 

Aufwertung des westlichen Teils der Baggilla, linke Uferseite. In den letzten Jahren sind einige früher recht häufige Arten 

aus der Baggilla verschwunden. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass kaum noch ein natürlicher Uferabschnitt vorzu-

finden ist. Angesichts, dass dieser Baggersee zum Fischen, Baden und Schlittschuhlaufen genutzt wird, ist eine grossflä-

chige Wiederherstellung nicht realisierbar. Damit aber einige der verschwundenen Arten sich wieder ansiedeln können, 

ist ein Teil von der Mahd und weiterer Pflege auszuschliessen. Idealerweise ist der westliche, linke Uferabschnitt zu wäh-

len, da dieser am wenigsten Störungen erfährt. Innert drei bis vier Jahren würde sich wieder ein Schilfgürtel ansiedeln. 

�  Dies soll in Zusammenarbeit mit der Verschiebung der A9 Kompensationsmassnahme (6.3) realisiert werden. 

Grosses Bietschi Revitalisierung 

Revitalisierung „Grosses Bietschi“/„Galdi“. Im Rahmen des Hochwasserschutz-Konzepts wurde das „Galdi“ auf Territori-

um der Gemeinden Steg und Hohtenn erweitert und revitalisiert. Eine Weiterführung dieser Erweiterung zumindest bis in 

die Einmündung des „Kleinen Bietschis“ und des Jolibachs würde nicht nur ökologisch Sinn machen, sondern könnte 

auch die Hochwassersicherheit erhöhen. 

�  Eine Erweiterung der Revitalisierung des „Grossen Bietschi“ bis an die östliche Gemeindegrenze wäre zumindest aus 

Sicht der Natur und Landschaft wünschenswert und soll bei einer Gesamtmelioration (6.8) berücksichtigt werden. 

Rottustrasse Pappelallee 

Pflanzung Pappelallee Rotten – Dorf Niedergesteln. Als ursprüngliches Landschaftselement der Walliser Rhoneebene 

standen vielerorts noch bis in die Fünfzigerjahre Pappelalleen an den Strassenrändern, so auch in Niedergesteln. Eine 

Pflanzung einer solchen Allee würde einerseits den landschaftlichen Aspekt der Ebene aufwerten und würde anderseits 

Lebensraum für viele selten gewordene Arten bieten. Dazu kommt, dass eine solche Allee auch einen gewissen Wind-

schutz gewährleisten würde. Sofern eine Pflanzung mit der bestehenden Telefonleitung nicht in Konflikt gerät, wäre eine 

solche Massnahme recht einfach zu realisieren. Falls der Unterhalt der sonst üblichen Italienischen Pyramidenpappel 

(Populus nigra ssp. pyramidalis) als zu gross erwägt werden sollte, könnte durchaus eine andere Baumart gepflanzt wer-

den. 

�  Bei einer Gesamtmelioration (6.8) oder separat siehe Einzelmassnahme B12 soll die Bepflanzung realisiert werden. 

Voraussetzung ist, dass die Leitungen ins Beckenried demontiert oder erdverlegt werden und die rechtliche Situation 

(Abstände) geregelt werden kann. 

Stadelachra Hecke erweitern und verlängern 

Hecke „Stadelachra“. Die bestehende Hecke ist zwar recht schmal, weist aber einen hohen Wert auf. Eine Erweiterung 

und Verlängerung der bestehenden Hecke würde eine grosse Wirkung als Verbindungsglied zwischen dem Rotten und 

dem „Grossen Bietschi“ zeigen. 

�  Dies soll in Zusammenarbeit mit der Verschiebung der A9 Kompensationsmassnahme (6.3) realisiert werden. 

Rotten – Turtigeiu Verbindung Feldgehölze 

Verbindung Feldgehölze Rotten – „Turtigeiu“ – „Grossus Bietschi“. Wie in den Massnahmen 1 und 5 liegt auch in diesem 

Fall die Möglichkeit vor, bestehende Elemente von Feldgehölzen zu einem Ganzen zu verbinden. 

�  Dieser Punkt könnte bei einer Gesamtmelioration (6.8) realisiert werden. 

Turtigeiu Entwässerungskanal Wiederherstellung 

Wiederherstellung Entwässerungskanal und Erhalt Feldgehölz „Turtigeiu“ Ost. Vor etwa 10 – 15 Jahren bestand in die-

sem Gebiet noch ein Entwässerungskanal der in das „Grosse Bietschi“ mündete. Von Seiten der Landwirtschaft wäre es 

wünschenswert, genügend Wasser zur Bewässerung der Felder zur Verfügung zu haben. Eine Abtiefung des z.T. noch 

bestehenden Grabens würde auch für die Natur eine Aufwertung bringen. Dabei ist zu beachten, dass die bestehende 
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Vegetation nur in geringem Masse beeinträchtigt wird. Inwiefern die Möglichkeit besteht, Wasser aus dem Rotten oder 

dem Bietschbach zu entnehmen, um einen höheren Wasserstand zu gewährleisten, ist noch abzuklären. 

�  Bei einer Verbreiterung der Rhone um ca. 40m, im Zusammenhang der 3. Rhonekorrektor, wird diese Forderung an 

Priorität verlieren. Beim Bietschi müsste der heutige Wasserstand gehalten werden.  

Baggilla Erhalt der alten Pappeln 

Erhalt der alten Pappeln bei „Baggilla“: Der Erhalt dieser alten Bäume ist auf längere Frist sicherzustellen. Sie erfüllen ei-

ne wichtige Funktion als Brutstätte für seltene Brutvögel (Wiedehopf, Wendehals) sowie für verschiedene seltene Käfer-

arten wie den Hirschkäfer. 

�  Ist im Waldkataster eingetragen und dadurch bereits geschützt. Keine weitere Massnahme notwendig. 

Grosses Bietschi Ufervegetation 

Ufervegetation „Grosses Bietschi“: Der Erhalt der Ufervegetation dieses Kanals ist sicherzustellen. Die Mahd ist frühes-

tens auf Ende August / Anfang September festzulegen. Damit wird gewährleistet, dass Brutvögel wie der Sumpfrohrsän-

ger ihr Brutgeschäft abschliessen können. 

�  Wird in die Hauptmassnahme Bietschikanal (6.7) einfliessen und ist auch in der Einzelmassnahme B02 augenommen. 

Wannumoos Erhalt der Hecken  

Erhalt Hecken „Wannumoos“: Bei den beiden Hecken mit Schilfgürtel handelt es sich um letzte Überbleibsel. Sie erfüllen 

eine wichtige Funktion als Rückzugsgebiet für etliche Tierarten. Damit diese auf längere Frist erhalten bleiben, ist ein 

Eintrag im Zonen- und Nutzungsplan vorzusehen. 

�  Dieser Punkt soll bei einer Gesamtmelioration (6.8) berücksichtigt werden. Ob der Schutz im Zonen- und Nutzungs-

plan eingetragen werden muss, ist noch abzuklären. 

5.7. Aussichten 

In den kommenden Jahren werden mehrere Grossprojekte im Umfeld des untersuchten Gebiets realisiert. Deren Auswir-

kungen auf Natur und Landschaft sind folgend grob skizziert: 

Rhonekorrektion 

Im Rahmen der 3. Rhonekorrektion soll die Hochwassersicherheit der Rhoneebene erhöht werden. Dabei soll einer Re-

naturierung der Oberwalliser Rhoneebene Rechnung getragen werden. Der Abschnitt des Rottens zwischen Raron und 

Steg kann als sehr wertvoll bezeichnet werden. In der Naturwertekarte, welche im Rahmen der Erhebung der Naturwerte 

entlang des Rottens erarbeitet wurde, gehört dieser Abschnitt zu den interessantesten zwischen Brig und Susten. Im Be-

reich der Gemeinde Niedergesteln ist mit einer Verbreiterung des Rottenbetts zu rechnen, d.h. es wird mit grosser Wahr-

scheinlichkeit ein rückwärtiger Damm erstellt. Die Naturwerte würden also in diesem Fall nicht durch das Projekt beein-

trächtigt. Hingegen ist mit einem Landverlust auf Seiten der Landwirtschaft zu rechnen. Der Druck zur Intensivierung der 

Landwirtschaft würde bei einer Realisierung des Projekts in diesem Sinne zunehmen. Die Zukunft der „Badgilla“ hängt 

stark mit den Vorhaben der 3. Rhonekorrektion ab. Möglicherweise würde diese nicht bestehen bleiben. Im Rahmen der 

Kompensationen der A9 könnte ein Ersatz geschaffen werden.  

Eine intakte Ufervegetation entlang des Rottens gewährleistet einen guten Lärmschutz für das Dorf Niedergesteln. Der 

Erhalt dieser Ufervegetation ist also von grosser Bedeutung: diesem Umstand ist im Rahmen der Planung der 3. Rhone-

korrektion Rechnung zu tragen. 

Autobahn A9 

Die Autobahn A9 soll linksufrig des Rottens gebaut werden. Sie hat also in diesem Sinne keinen direkten Einfluss auf das 

Gestjerfeld. Die nötigen Kompensationen waren in diesem Gebiet bis vor kurzem auf der linken Rottenseite vorgesehen. 

Seit kurzem wird aber diskutiert, ob eventuell die Möglichkeit besteht, im Raum „Baggilla“ Kompensationen für die Auto-

bahn auszuführen. Das Gebiet auf der linken Rottenseite, heute hauptsächlich landwirtschaftliches Land, würde so nicht 

zu Kompensationen genutzt. Es würde also die Möglichkeit bestehen, im Raum „Baggilla“ durch die Kompensationen der 

A9 das Gebiet, welches seit 1993 einen deutlichen Verlust an Naturwerten verzeichnen musste, zumindest wieder auf 

den Stand von 1993 aufzuwerten. 
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Umfahrungsstrasse A509 

Der Bau der projektierten Umfahrungsstrasse Gampel – Steg A509 ist westlich des Gemeindeterritoriums von Nieder-

gesteln geplant. Das Gebiet würde an einer Kernzone mit hohen Naturwerten tangiert und es ist nicht ausgeschlossen, 

dass dadurch einige Feldgehölze verschwinden würden. Dabei ist auch mit Verlust von landwirtschaftlichen Flächen zu 

rechnen. Der Druck von Seiten der Landwirtschaft auf das restliche Gebiet würde auch hier sicher zunehmen. 

AlpTransit 

Der projektierte Ausbau des Westastes der NEAT würde das Gebiet nicht direkt betreffen, höchstens nur tangieren. Da 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit der Realisierung des Anschlusses West zu rechnen ist, können diese Beeinträchtigun-

gen vernachlässigt werden. Ein Immissions- und Sichtschutz gegen die jetzige Anlage wie in Massnahme 1 vorgeschla-

gen, würde sicher dazu beitragen, dass das Dorf bei einer Wiederaufnahme der Baustelle weitaus weniger beeinträchtigt 

wird. 

Hochwasserschutz Galdi / Grossbietschi 

Die Gemeinden Steg und Hohtenn haben bereits einige Massnahmen zu einem Hochwasserschutz-Konzept realisiert. 

Die getroffenen Massnahmen sind aus Sicht von Natur und Landschaft von grosser Bedeutung. Die Erweiterung und 

Renaturierung des „Galdi“ bis zur Einmündung des Jolibachs stellt eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, das Land-

schaftsbild des Geschtjierfeldes aufzuwerten. Eine Aufwertung des Galdi / Grossebietschi bis an die östliche Gemeinde-

grenze wäre zu begrüssen. 

Güterzusammenlegung Geschtjierfeld 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein konkretres Projekt vor, aber es wird zumindest über eine Güterzusammenlegung im 

Geschtjierfeld diskutiert. Die Auswirkungen einer solchen Güterzusammenlegung können in anderen Gemeinden in der 

Rhoneebene des Oberwallis besichtigt werden. Das Risiko ist gross, dass Feldgehölze, Hecken, extensiv bewirtschaftete 

Flächen verschwinden und dass vom ehemaligen Mosaik von wichtigen Landschaftselementen nur noch Fragmente er-

halten bleiben. Eine Güterzusammenlegung gestaltet sich schwierig und hätte mit grosser Sicherheit einen massiven 

Verlust an Naturwerten zur Folge. 

Die Rhoneebene bei Niedergesteln soll als naturnahes Landwirtschaftsgebiet mit Naherholungscharakter erhalten blei-

ben. Die baulichen Tätigkeiten sind auf die Fläche nördlich des „Grossen Bietschi“ zu beschränken. 
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6. HAUPTANSÄTZE REKNG 

6.1. Industrie Schnidrigu Reorganisation 

Anpassen Abgrenzung der Industriezone (Auszonung 1.2 

ha zwischen der T9 und dem südlichen Waldhang) auf-

grund der Linienführung der A9 und T9. 

Aufschüttungen und Erschliessung des Industriegebietes 

(ca. 1.5 ha) zwischen der A9 und T9 in Zusammenarbeit 

mit der A9. 

Erwerb der Industriezone von der A9 und Abgabe im 

Baurecht wird geprüft. 

 

6.2. Beckenried Kompensation (0.8 ha) 

Das frühere Truppenlager 7'780 m2 wurde von der Ge-

meinde erworben. Es steht als mögliche Ersatzaufforstung 

zur Verfügung. 

Voraussetzung ist, dass im Turtiggrund die geplante Er-

weiterung der Industriezone realisiert werden kann. 

 

6.3. Ersatzmassnahme A9 Verschiebung (4.7 ha) 

Antrag an die A9 zur Verschiebung der Kompensations-

massnahen der A9 (4.7 ha) vom Zs’Mutt in den Raum 

Nord-West der Baggilla in das Gebiet Brigguleesser. Auf-

wertungsziel Ist-Zustand von 1993 (Naturwertekarte). 

Die Gewässer Bietschi (Galdi) und Baggilla sollen vernetzt 

werden. 

Die Verschiebung hat zur Konsequenz, dass einerseits die 

Natur und Landschaftswerte näher beim Dorf liegen, Syn-

ergien mit dem Hochwasserschutz erreicht werden kön-

nen, sowie die Wohn- und Erholungsattraktivität von Nie-

dergesteln gesteigert werden kann. 

Das Gebiet Zs’Mutt liegt beim Autobahnvollanschluss und 

eignet sich für eine (etappierte) Industrieerweiterung.  



Gemeinde Niedergesteln / REKng / Seite 17(23) 

6.4. Zs’Mutt Industriezone / Landwirtschaft (8.7 ha) 

Bei einer Verschiebung der Kompensationsmassnahme im 

Zs’Mutt wird eine Umzonung in eine Industriezone geprüft. 

Prioritär wird die Umzonung von Osten nach Westen an-

gegangen. 

Mit den privaten Eigentümern werden Kompensationen 

verhandelt. 

Flächen, welche (noch) nicht umgezont werden, können 

landwirtschaftlich genutzt werden.  

 

 

6.5. Wald Turtig Umzonung 1.4 ha 

Der Wald (1.3 ha) nördlich der BEWO (Eigentümer 

BEWO) soll in eine Industriezone umgezont werden. 

Ersatzmassnahmen werden im Beckenried (Gemeinde 0.8 

ha), Schnydrigengrund (A9 2x 1.2 ha) angeboten. 

Voraussetzung ist, dass zwischen den Bodeneigentümern  

und Gemeinde akzeptable Lösungen bezüglich Kosten – 

Nutzen gefunden werden. 

 

6.6. 3. Rhonekorrektion 

Rechtsufrig der Rhone ist im Rahmen der 3. Rhonekorrek-

tion eine Ausweitung der Rhone von 40m vorgesehen. 

Für die Deponie Stadelachra und den Sammelmistplatz 

müssen vom Kanton Ersatzmassnahmen vorgelegt wer-

den. 

Entlang der Rhone soll ein Naherholungsraum geschaffen 

werden. 
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6.7. Bietschikanal (Galdi) 

Erweiterung und Aufwertung des Bietschikanals in Zu-

sammenarbeit mit dem Hochwasserschutz. 

Im Herbst 2006 wird der Bereich von Hohtenn bis zum 

Kiesfang aufgelegt. Die Realisierung ist für 2007 geplant. 

 

6.8. Gesamtmelioration 

In Zusammenarbeit mit der 3. Rhonekorrektion, den Ei-

gentümern und dem Meliorationsamt soll eine integrale 

Melioration für den rechtsufrigen Rhonebereich angestrebt 

werden. 

Parzellenoptimierung, Berieselung, Vernetzung der Na-

turwerte, usw. soll realisiert werden. 

 

6.9. Jolisand Pufferzone 

Zwischen der Bauzone und der Industriezone wird ein Puf-

fer Freihaltebereich festgelegt. Diese räumliche Trennung 

zwischen Wohnen und Arbeiten soll dem Erhalt unserer 

Wohnattraktivität dienen. 

Entlang der Strasse wird eine Bepflanzung angestrebt. 
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6.10. Anpassung Zonenplan 

Der Zonenplan wird sukzessive den Bedürfnissen ange-

passt. Es wird nach folgenden Prioritäten vorgegangen:  

1. Das Gebiet Sänder-Süd soll von einer Wohn- und Ge-

werbezone und W3 Zone in eine reine W2 Zone umgezont 

werden. 

2. Überprüfung der Zonenzugehörigkeit der Zone für öf-

fentliche Bauten zwischen Kirche, Gemeinde und Burger-

schaft. 

 3. Als Entwicklungsgebiete W2 werden Grosse Mattu, 

Schopfen, Büechsche und eine Bautiefe im Jolisand fest-

gelegt. 

 

6.11. Verkehrsoptimierung im Dorf 

Der Verkehr der Gemeinde Niedergesteln soll den Bedürf-

nissen der Bevölkerung angepasst werden. Im Wesentli-

chen sind dies: 

�  Freihalten von Industrie- und Gewerbeverkehr: Reali-

sierung der A509. Falls dies in absehbarer Zeit nicht 

möglich ist, muss nach anderen Lösungen gesucht 

werden. 

�  Realisieren von Wohnstrassen und Massnahmen zur 

Reduktion der Geschwindigkeit einleiten. 

�  Zufahrt zum Vollanschluss der A9 zwischen Raron und 

Niedergesteln optimieren. 

 

 

 

Den 11 Hauptansätzen wurden an der Urversammlung vom 26. April 2006 grossmehrheitlich (90%) zugestimmt. Das 

REKng ist somit für den Gemeinderat behördenverbindlich. Der Gemeinderat wird, im Rahmen seiner Möglichkeiten, 

versuchen das REKng Schritt für Schritt umzusetzen. 

Die „Behördenverbindlichkeit für das REKng“ entbindet den Gemeinderat nicht, bei allen Umsetzungen den ordentlichen 

gesetzlichen Verfahrensweg zu bestreiten. 
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7. MASSNAHMEN INFRASTRUKTUR  

Legende: 1 = Nummer der Massnahme / 2 = Querbezug der verschiedenen Massnahmen / 3 = Priorität der Massnahme 

(1 hoch, 2 mittel, 3 tief, 4 wird nicht realisiert) / 4 = Stand der Massnahme als Idee (I-2007), Projekt (P-2005) oder bereits 

Realisiert (R-2004), Titel = Bezeichnung der Massnahme, Kurztext = kurze Beschreibung. 

 

1 2 3 4 Titel Kurztext 

A01  1 R-2005 Hängebrücke Joli Verbindung der Grossi und der Stägerusuon (Pro-

jekt wurde von der Urversammlung 2003 bewilligt) 

A02 A01, A05 1 I-2007 Joliwanderung Thematisierter Weg ins UNESCO Weltnaturerbe 

mit Start und Ziel im Dorf Niedergesteln über die 

Hängebrücke und die Suonen. 

A03 A09, A04 4  Infrastruktur Baggilla Erstellen einer zeitgemässen Infrastruktur Buvette, 

WC usw. 

A04 A03, A09 4  Parkplatz Rückwärtiger Parkplatz südseits der SBB Unter-

führung 

A05  3 I-2008 Sanierung Spitzbodmeru Suon entlang der BLS Südrampe Brägji – Eggu-

schier wieder in Betrieb nehmen. Mehrwert und 

Finanzierung vorerst abklären. 

A06 B01, B02 1 R-2006 

P-2007-

2010 

HWK Planung 

HWK Umsetzung 

Planung und Umsetzung des Hochwasser-

schutzes 2. Phase, Priorität Schluchtausgang bis 

Kiesfang. 

A07 B04 2 I-2008 Beregnung rechte Talsei-

te 

Zuleitung altes Reservoir und Überlauf Wasserre-

servoir 

A08  1 R-2003 

-2006 

Hangsicherung Südram-

pe 

Hangsicherungen an der Südrampe zum Schutz 

der Bauzone 

A09 A04 4  Camping Baggilla Überprüfen ob die Baggilla als Camping benutzt 

werden soll 

A10  1 P-2006 Turbinierung Trinkwasser Von der Brunnenstube Chüematt bis zum Reser-

voir Tatz. 2x 80s/l Turbinen = 4 GW/Jahr. Studie 

und Vorprojekt sind realisiert. Im Jahr 2006 wird 

das Detailprojekt erarbeitet und der Bevölkerung 

zum Entscheid vorgelegt. 

A11  1 R-2006 Orts- und Strassenbe-

zeichnungen 

Aufnahme aller Orts- und Strassenbezeichnungen, 

Strassen anschreiben und Häuser nummerieren 

A12  1 P-2006 Wohnbauförderung Für 2006 wird geprüft, wie die Gemeinde ihre 

Räumlichkeiten besser nutzen kann und wie der 

Wohnungsbau gefördert werden kann. 

A13  2 I-2007 Dorfparkplatz Zwischen beiden Restaurants mehr Ordnung in 

die Parkerei bringen. Statt Parkuhren eher mit 

Blumen und anderen Teilen. 
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8. MASSNAHMEN LANDSCHAFT  

Legende: 1 = Nummer der Massnahme / 2 = Querbezug der verschiedenen Massnahmen / 3 = Priorität der Massnahme 

(1 hoch, 2 mittel, 3 tief, 4 wird nicht realisiert) / 4 = Stand der Massnahme als Idee (I-2007), Projekt (P-2005) oder bereits 

Realisiert (R-2004), Titel = Bezeichnung der Massnahme, Kurztext = kurze Beschreibung. 

 

1 2 3 4 Titel Kurztext 

B01 

 

A06 2  3. Rhonekorrektur Erweiterung im Rahmen der 3. Rhonekorrektur. 

B02 

 

B05, C03 1 P-2007 Renaturierung Bietschi-

kanal  

Umsetzung Aufwertungsmassnahmen (Sicherheit 

/ Ästhetik) 

B03 

 

C4 3 I-2010 Übergangsbereiche In-

dustriezone Turtig 

Gestaltung des Übergangsbereichs zwischen In-

dustriezone NG und Campingzone Raron im Orte 

Turtig in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ra-

ron. 

B04 

 

A07, C02 2 I-2008 Güterzusammenlegung 

Talgrund 

Sanfte Güterzusammenlegung unter Einbezug be-

stehender sowie neuer Landschaftsstrukturen 

B05 

 

B02, C04 1  Übergangsbereich Joli-

sand 

Übergangsbereich zwischen Wohnzone und In-

dustriezone ausgestalten 

B06 

 

C04 2 I-2009 Renaturierung Becken-

ried 

Kompensationsmassnahme zur Erweiterung In-

dustrie Turtig   

B07 

 

 1 I-2008 Übergangsbereich Stein-

bruch Gesch 

Übergangsbereich zwischen dem Gesch und dem 

Steinbruch Raron gestalten um die Bauzone vor 

Hochwasser, Lärm, Staub usw. zu schützen, so-

wie die gesetzeskonforme Bewirtschaftung der An-

lage. 

B08 

 

B01, B09, 

A06 

4  Baggilla versetzen Baggilla näher und naturnaher zum Dorf Nieder-

gesteln (Auswirkungen 3. Rhonekorrektur) 

B09 

 

B01, B08, 

A06 

2 I-2008 Vernetzung Gewässer Galdikanal und Baggilla vernetzen und ableiten 

des Hochwassers. Soweit möglich sind die Ge-

wässer an oder durch bestehende Auenwälder zu 

führen. 

B10 

 

 2 I-2008 Natur im Siedlungsgebiet Anreize für Private schaffen, damit mehr Natur im 

Siedlungsgebiet entsteht. Prüfen, ob der Baum-

garten wieder ein Baumgarten werden könnte. 

B11  1 R-2004 Naturwertekarte erarbei-

ten 

Die Naturwertekarte soll den Ist-Zustand, die Ent-

wicklung der letzten 10 Jahre und Massnahmen 

aufzeigen 

B12  2 I-2008 Pappelallee entlang der 

Rottustrasse 

Eine Pappelallee auf der Westseite entlang der 

Rottenstrasse würde als aufwertendes Land-

schaftselement beitragen, einen Lebensraum für 

viele selten gewordene Arten bieten und könnte 

als Windschutz dienen.  Die bestehende Stromlei-

tung und die rechtlichen Aspekte bez. Abstände 

sind zu klären. 
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9. MASSNAHMEN NUTZUNG 

Legende: 1 = Nummer der Massnahme / 2 = Querbezug der verschiedenen Massnahmen / 3 = Priorität der Massnahme 

(1 hoch, 2 mittel, 3 tief, 4 wird nicht realisiert) / 4 = Stand der Massnahme als Idee (I-2007), Projekt (P-2005) oder bereits 

Realisiert (R-2004), Titel = Bezeichnung der Massnahme, Kurztext = kurze Beschreibung. 

 

1 2 3 4 Titel Kurztext 

C01  1 I-2007 Sänder-Süd in W2  Das Gebiet Sänder-Süd soll von einer Wohn- und 

Gewerbezone und W3 Zone in eine reine W2 Zo-

ne umgezont werden. 

C02 B04 3  Entwicklungsmöglichkeit 

Wannumoos 

Bei Bedarf und Bodenpolitik der Burgerschaft kann 

das Wannenmoos als Bauland W3 und/oder W2 

nach Süden erweitert werden. Dies würde Gesch 

und Dorf zusammenwachsen lassen. 

C03 B02, C07 2 I-2008 Übergangsbereich Joli-

sand 

Übergangsbereich zwischen Industrie und Gewer-

bezone im Jolisand (Naturwerte, Räumliche Tren-

nung, Erholungsbereich, Hochwasserschutz) 

C04 B03, B05, 

B06 

1 I-2007 Erweiterung Industriezo-

ne Turtig 

Rodung Wald und Erweiterung des Industriegebie-

tes nach Westen 

C05  1 I-2008 Optimierung Industriezo-

ne Schnidrigu 

Korrekturen wegen den N9 und T9 Linienführun-

gen 

C06 

 

 1 P-2006 Zone für öffentliche Bau-

ten überprüfen 

Überprüfung und ev. Anpassung der Zone für öf-

fentliche Bauten zwischen Kirche, Gemeinde und 

Burgerschaft 

C07 

 

C03 3  Entwicklungsmöglichkeit 

Sänder West 

Schutzstreifen ist mit 150m Breite ausreichend, 

eine Bautiefe kann bei Bedarf als W2 Bauland 

ausgeschieden werden. 

C08 

 

 3  Entwicklungsmöglichkeit 

Buochschen Süd 

Bei Bedarf und unter Einhaltung der Waldabstän-

de als W2 Bauland ausscheiden. 

C09 

 

 3  Entwicklungsmöglichkeit 

Schopfen 

Bei Bedarf und Konformität bez. Steinschlag als 

W2 Bauland ausscheiden. 
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10. MITGELTENDE UNTERLAGEN  

Folgenden Unterlagen sind bei Projektrealisierungen mit zu berücksichtigen: 

Zonennutzungsplan 

Auf der Grundlage des Zonennutzungsplanes sind die 11 Hauptansätze des REKng skizziert. 

Naturwertebericht 

Ein Raumentwicklungskonzept verlangt nach einem Naturwertebericht. Im Auftrag der Gemeinde Niedergesteln erstellte 

Ralph Imstepf im Jahr 2004 den Bericht und zwei Naturwertekarten von 1993 und 2004. Ziel ist es, den damaligen Stand 

von 1993 wieder zu erreichen und langfristig zu halten. 

LEK Synthesebericht Stellungnahme der GNG 

Parallel zum REKng wird ein Landschaftsentwicklungskonzept von Brigerbad bis nach Salgesch erarbeitet. Die Gemein-

de Niedergesteln ist in den Arbeitsgruppen vertreten. Die Hauptansätze des REKng sollen mit dem LEK koordiniert resp. 

eingebunden werden. 

Hochwasserschutz 

Der Hochwasserschutz ist ein wesentlicher Bestandteil des REKng. Auf Basis des HWS Konzeptes wurde ein 1. Teil be-

reits realisiert. Im Technischen Bericht vom 26. September 2005 sind die noch offenen Massnahmen dargestellt. Die 

Umsetzung soll in Etappen ab 2007 beginnen. 

3. Rhonekorrektion 

Im Mai 2005 wurde den Gemeinden der Sachplan 3. Rhonekorrektion für die Vernehmlassung zugestellt. Der Sachplan 

zeigt den zu erwartenden Raumbedarf für die 3. Rhonekorrektion auf. 

Bodenkarten 

Auf den Bodenkarten ist die Qualität des landwirtschaftlichen Bodens festgehalten. Diese Grundlagen sind vor allem 

beim Punkt 6.8 Melioration zu berücksichtigen. 

Elektrifizierung Trinkwasser 

Falls das geplante Projekt zur Elektrifizierung des Trinkwassers realisiert wird, soll überprüft werden, ob der Überlauf ab 

dem Reservoir Niedergesteln für die Berieselung des Talgrundes verwendet werden kann. 

 


